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 Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG)   

Grüne (Vanoni) 24g (neu) 1   Die für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen gemäss 
Artikel 24a1 Absatz 1 LAG werden zu 70 Prozent vom Kanton und zu 
30 Prozent durch die Gesamtheit der Gemeinden finanziert. Sie 
werden pro Schuljahr erhoben und abgerechnet. 
 

  

Grüne (Vanoni) 24g (neu) 2   Massgebend für die Bestimmung der Gemeindeanteile sind ist die 
Wohnbevölkerung. 
a die Wohnbevölkerung, soweit der die Gesamtheit der 

Gemeinden betreffende Anteil der Aufwendungen den 
asylsuchenden oder vorläufig aufgenommenen Lernenden 
(Ausweis N oder F) an berufsvorbereitenden Schuljahren 
zugerechnet werden kann, 

b die Anzahl der Lernenden mit Wohnsitz in der Gemeinde, 
soweit der die Gesamtheit der Gemeinden betreffende Anteil 
der Aufwendungen den übrigen Lernenden an 
berufsvorbereitenden Schuljahren zugerechnet werden kann. 
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Grüne (Vanoni) 24g (neu) 3  Gem. Antrag Regierungsrat 
 

  

Grüne (Vanoni)    Anhang 1 
 
F1 Lastenausgleich Lehrergehälter berufsvorbereitende Schuljahre 
(Art. 24g) 
 
GA = GSGn x WBG / WBGn 
 
GA = Gemeindeanteil in Franken 
GSGn = Gesamtsumme aller Gemeinden gemäss Artikel 24g 
WBGn = Wohnbevölkerung aller Gemeinden 
WBG = Wohnbevölkerung der Gemeinde 

  

 


